
[Hier eingeben] 

Montagehilfebedingungen 2026: 

Bei der Montagehilfe stellen wir Ihnen eine oder zwei Fachkräfte zur Verfügung. 

 

Folgende Arbeiten fsollten bei der Montagehilfe vom Auftraggeber in Absprache mit Pieper 
Holz ausgeführt werden: 

• Loses Fallschutzmaterial z. B. Sand, Kies, sowie Holzschnitzel (außer Rasen) beiseite 
räumen. 

• Fallraum- und Fundamentaushub gemäß dem Fundamentplan von Pieper Holz aus-
schachten und wie angegeben die Betonsohle für das Aufstellen der Spielgeräte erstel-
len 

• Für das Abladen müssen geeignete Fahrzeuge und für den Aufbau qualifizierte Perso-
nen gestellt werden. 

• Den erforderlichen Beton besorgen. 
• Den Fundamentbeton laut Fundamentplan einbauen. 
• Den Spielbereich für mindestens 7 Tage für eine Beton-Aushärtung absperren. 
• Die Verstrebungen nach der Beton-Aushärtung entfernen. 
• Den Fallbereich wieder herrichten. 

 

Der angegebene Montagepreis gilt nur als Richtpreis. Die Berechnung erfolgt nach Aufwand 
gemäß den nachfolgenden Sätzen und Bedingungen: 
 

• Montagekosten - € / Stunde je Person 73,40 
• Monteurfahrtkosten - € / Stunde je Person 73,40 
• Vor- und Nachbereitung der Montage - € / Stunde je Person 73,40 
• Monteurfahrtkosten mehrtägig - € / Stunde je Person 55,40 
• Fahrzeugkosten je Fahrzeug PKW - € / km 1,16 
• Fahrzeugkosten je Fahrzeug 2,8 t - € / km 1,47 
• Fahrzeugkosten je Fahrzeug 7,5 t - € / km 2,00 
• Fahrzeugkosten je Fahrzeug über 7,5 t - € / km 2,94 
• Minibagger ohne Lohn- € / Stunde 55,40 
• Spesen eintägige Montage - € / Tag je Person 47,00 
• Spesen mehrtägige Montage - € / Tag je Person 64,60 
• Übernachtungskosten nach Aufwand 
• Fundamentbeton und Armierung laut Nachweis oder bauseits 
• Montagekran laut Nachweis oder bauseits 
• Fremdbagger zur Ausschachtung laut Nachweis oder bauseits 
• Die Entsorgung anfallenden Bodenaushubs ist bauseits vorzunehmen. Wird eine Abfuhr 

durch uns erwünscht, werden die Kosten nach Aufwand berechnet. 
 
Der Aufwand wird auf einem Montagenachweis protokolliert und gegengezeichnet. Kann eine 
Gegenzeichnung des Auftraggebers nicht erfolgen (z. B. aus zeitlichen Gründen), so gilt allein 
die Unterschrift unseres Montageleiters für die Berechnung der Leistungen. 
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